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Iudex 
non calculat 

Iudex non calculat - ein Sprich
wort, das nicht zuletzt viele Jura
studenten überhaupt erst zum 
Studium der Rechtswissenschaft 

bewogen hat. Doch schon nach 
wenigen Wochen stellt sich die 
Hoffnung auf ein "rechenfaules" 
Studium als folgenschwerer Irr
tum heraus. Schadensersatz-, 
Zins- und Forderungsberechnun
gen, Haftungs- und Erbteilsquo
ten bis hin zur Prozeßkostenbe
rechnung begegnen einem immer 
wieder. Gern greift man auf For

meln und andere Rechenhilfen 
zurück. 
Beim Ubergang ins Referendariat 
zeigt sich dann spätestens, wel
chen Raum Probleme des Stra
ßenverkehrsrechts in der Rechts
wirklichkeit einnehmen. Beson
ders hilfreich sind dann mathe
matische Krücken für die Bear
beitung von Verkehrs-Akten. 
Das Straßenverkehrsrecht erfor
dert als Massenbetrieb eine stren
ge Beachtung des Gleichbehand
lungsgrundsatzes. Dies gilt im 
besonderen, wenn es sich um 
Ordnungswidrigkeiten oder 
Straftatbestände und deren ange
messene Ahndung handelt. Aus 
diesem Grunde haben die Gene
ralstaatsanwaltschaften, die Ju
stizminister und das Verkehrsmi
nisterium auch stets Richtlinien 
erarbeitet, die die Ordnungsbe
hörden und Staatsanwaltschaften 
zur standardisierten Fallbearbei
tung anhand zahlenmäßig erfaß
barer Kriterien verpflichten und 
den Gerichten Anhaltspunkte 
dafür liefern, was andere Staats
organe für verhältnismäßig ansehen. 
Bei Unterschreitungen des nöti
gen Mindestabstandes, Uber
schreitungen der Höchstge
schwindigkeit, riskanten Uber
holmanövern, mißlungenen Not
bremsungen, Fahrten unter A l 
koholeinfluß und ähnlichen ju
stizträchtigen Verkehrsverstößen 
geht der Beachtung von solchen 
Richtlinien häufig ein nicht uner
hebliches Rechenwerk voraus, 
das auf den wenigen gesicherten 
Fakten beruht. Dieses fehleran
fällige Geschäft ist geeignet, den 
Zweck der Gleichbehandlungs-
vorschriften im Vorfeld zu gefähr
den. Dem entgegenzuwirken hat 
sich Dr. Nilgens für die aktuelle 
Diskettenbeilage vorgenommen. 

Abb. 1: 
Berechnung der 
Blutalkoholkon
zentration von 
Trinkbeginn bis 
zur Tatzeit bzw. 
von der Blutent
nahme zurück 
zum Tatzeitpunkt. 

Abb. 2: 
Uberholmanöver 
dauern oft länger 
ah man denkt! 

Abbildungen: Thomas Scheer, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart. 
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Abb. 3: 
In der Datei 

BRAKES.INI fin
den sich sämtliche 

Verzögemngswerte. 

Abb. 4: 
Merkantiler Min

derwert nach 
Rubkopf/Sahm. 

Installation 

Sie bietet unter Windows die ab
gebildeten selbsterklärenden, und 
auch mit Online-Hilfe versehe
nen Berechnungsinstrumente. 
Zur Installation empfiehlt es sich, 
z. B. mit Hilfe des Windows-Da
teimanagers ein neues Verzeich
nis auf der Festplatte anzulegen 
(Verzeichnisname z. B. NIL
GENS) und dort hinein den Inhalt 
der Diskettenbeilage zu kopieren. 
Anschließend sollte im Windows-
Programm-Manager eine neue 
Programmgruppe angelegt wer
den (Pulldown-Menü "Datei" -
Option "Neu - Programm
gruppe"), in die sodann die ein
zelnen Berechnungsprogramm 
(Programm-Manager - Pull
down-Menü "Datei" - Option 
"Neu - Programm") aufgenom
men werden. Die Programme 
sind nicht nur funktional, son
dern auch ästhetisch gelungen 
gestaltet. Bei Rechtsänderungen 
kann der Benutzer die Pro
gramme aktualisieren, indem er 
die entsprechenden Werte in den 
":;'.ini"-Dateien anpaßt. Die On
line-Hilfe enthält hierzu Hinwei
se. 
Darüber hinaus sind die Rechen-
Spiele auch sehr aufschlußreich, 
wenn sich der Benutzer einmal 
nicht als Jurist, sondern als Auto
fahrer betrachtet, und fiktive Si
tuationen damit gefahrlos simu
liert. Auf Knopfdruck erscheinen 
klare Zahlen samt Rechtsfolge. 
Dies kann als Vorsichtsmahnung 
für künftige "eilige Einsätze" 
dienen. 
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Abb. 5: 
Was kostet der 

Spaß? 
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